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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



1.



VORENTWURF F) Begründung



ANLASS DER PLANUNG Der rechtsgültige Bebauungsplan „Mineralwasser Abfüllanlage Karweidach“ der mit Datum vom 12.01.1999 Rechtskraft erlangt hat, enthält Festsetzungen, die den Anforderungen heutiger Gegebenheiten nicht mehr gerecht werden und für die Errichtung einer in der Vergangenheit geplanten Mineralwasserabfüllanlage vorgesehen war. Das gesamte im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellte Gebiet soll zu Bauland entwickelt und das bestehende Baurecht für Gewerbe soll daher erweitert werden. Wesentliches Ziel der Bauleitplanung ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes, das die Erweiterungsabsichten ortsansässiger Betriebe ermöglicht und darüber hinaus die Ansiedlung der Gemeindewerke an dieser Stelle vorsieht. Der Markt Oberstdorf hat auf dem Gemeindegebiet nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, gewerbliche Bauflächen auszuweisen. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Festsetzung als Gewerbegebiet sieht die Gemeinde die Möglichkeit, weitere gewerbliche Nutzungen anzusiedeln. Zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, einer ausgewogenen städtebaulichen Struktur, der Gestaltung des Ortsbildes sowie zur Gewährleistung der verkehrlichen Abwickelbarkeit, der immissionsschutz- und naturschutzrechtlichen sowie hydrologischen Anforderungen ist eine planerische Konfliktbewältigung durch Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Karweidach“ erforderlich. Gleichzeitig soll das im Flächennutzungsplan dargestellte Ziel einer Umgehungsstraße im Geltungsbereich als Freihaltezone gesichert werden.



2.



BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES



2.1



Räumlicher Geltungsbereich Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung. Er umfasst eine Fläche von etwa 54.454 m² (ca. 5,4 ha). Der Geltungsbereich umfasst die Fläche mit der Fl.-Nr. 1153/9 sowie Teilflächen der Flur-Nrn. 981/3, 1153, 1153/7, und 1155. Alle Grundstücke gehören der Gemarkung Schöllang, Markt Oberstdorf an.



2.2



Lage und bestehende Strukturen im Umfeld Der Planungsgebiet liegt nördlich der Rubinger Straße (OA4) – die sich wiederum nördlich des Hauptortes Oberstdorf der gleichnamigen Marktgemeinde befindet – und südöstlich des Illerursprungs.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



VORENTWURF F) Begründung



Der Bebauungsplanumgriff wird wie folgt begrenzt: Im Westen von Waldflächen mit dahinterliegendem Flusslauf der Trettach -



Im Norden von Waldflächen, die sich zum Flusslauf der Iller und darüber hinaus erstrecken



-



Im Osten und Südosten (im Talraum der Iller) von landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. intensiv genutztem Wirtschaftsgrünland



-



Im Süden von der Kreisstraße OA 4, daran nach Süden angrenzend von dem Campingplatz „Rubi-Camp“; südwestlich des Campingplatzes „Rubi-Camp“ verläuft der Flusslauf der Trettach (parallel zur Trettach – zwischen Trettach und der Straße „Am Bannholz“ – besteht eine einzeilige Wohnbebauung mit südwestlich daran angrenzendem zweiten Campingplatz „Camping Oberstdorf“)



-



Im Südwesten von der Bebauung des Sportparks „in form park“ einschließlich der vier Tennisplätze (südwestlich der Straße „Karweidach“); südwestlich an den „in form park“ verläuft der Flusslauf der Trettach mit dahinter liegender Rubinger Straße, an der überwiegend kleinteilige Wohnbebauung vorzufinden ist



Abb. 1: Luftbild mit Bebauungsplanumgriff, o.M. (Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2017)
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



2.3



VORENTWURF F) Begründung



Bestandssituation (Topografie und Vegetation) Das Gelände des Bebauungsplanumgriffes liegt im äußersten Nordosten auf einer Höhe von etwas über 778,0 m ü. NN und steigt nach Süden bzw. Südwesten auf ca. 786,0 m ü. NN an. Damit besteht ein Nord- bzw. Nordwesthang mit einem Höhenunterschied von insgesamt ca. 8,0 m. (im äußersten Südosten ca. 779,1 m ü. NN und im Süden bzw. Südwesten ca. 783,6 m ü. NN). Im Norden und Osten des 1. Bauabschnittes befindet sich eine ca. 1,6 m (nördlicher Teilbereich) bis ca. 2,2 m (südlicher Teilbereich) hohe Böschung. Der zu überplanende Ostteil wird derzeit überwiegend als Lagerfläche genutzt. Diese Lagerfläche wird ringsum von bestehenden Waldflächen umgeben, die im Norden und Nordwesten in den ökologisch hochwertigen Auwald der Iller übergehen. Die Lagerfläche selbst weist auf einem Großteil ihrer Fläche Rohboden- und Ruderalstandorte sowie temporäre Kleingewässer auf; erhaltenswerte Gehölzstrukturen sind hier nicht vorzufinden. Die potenziell natürliche Vegetation innerhalb des Bebauungsplanumgriffes und seines Umfeldes ist ein „Grauerlen-Auenwald im Komplex mit Giersch-BergahornEschenwald; örtlich mit Lavendelweiden-Gebüsch und Buntreitgras-Kiefernwald“ (E6b). Innerhalb des Bebauungsplanumgriffes selbst befinden sich keine Biotopflächen. Die dem Bebauungsplanumgriff nächstgelegenen kartierten Biotope sind die „Hecken südlich Rubi“ (mit den Biotop-Nrn. A8527-002-001, A8527-002-002, A8527-002-003 und A8527-002-004) im Nordosten, das „Bachbegleitgehölz südlich der Illerquelle“ (mit den Biotop-Nrn. A8527-0023-005 und A8527-0023-006) im Nordwesten, Westen und Südwesten (die südlich der Iller und östlich der Trettach verlaufen) sowie das „Bachbegleitgehölz südlich der Illerquelle“ (mit der Biotop-Nr. A8527-0023-007 im Süden (zwischen dem Campingplatz „Rubi-Camp“ und der Trettach).



Abb. 2: Luftbild vom Plangebiet, o. M. (© 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung)
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



2.4



VORENTWURF F) Begründung



Artenschutz Da das Planungsgebiet, wie in Kap. 2.2 und Kap. 2.3 bereits aufgeführt, an ökologisch hochwertige Flächen angrenzt bzw. sich in deren räumlicher Nähe befindet (z.B. Waldflächen (Auwald), Flusslauf der Iller und Biotopflächen) wurde von Dr. Hermann Stickroth, Augsburg, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt; hierzu liegt der Bericht vom 23.07.2013, der dem Bebauungsplan beigefügt ist, vor. Wesentliches Ergebnis der saP von Dr. Hermann Stickroth, Augsburg: Abb. 3: Zählabschnitte (Quelle: saP vom 23.07.2013, Dr. Herman Stickroth)



Für den Umgriff des Bebauungsplanes einschl. des westlich daran angrenzenden Bereiches wurde im Zeitraum von April bis Juni 2013 eine Zählung der Avifauna sowie der Reptilien- und Amphibienfauna in insg. fünf Zählabschnitten (I-IV und Z) durchgeführt (siehe Abb. 3). Zudem erfolgte eine Datenabfrage der Internet-Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), die sich aus Datenbanken der Biotopkartierung, der Artenschutzkartierung, d. Zentralstelle der floristischen Kartierung Bayerns u. der bundesweiten Brutvogelkartierung ADEBAR zusammensetzen.



Das gutachterliche Fazit der erfolgten saP stellt klar, dass der betroffene Wald nach Artenzusammensetzung und Standortbedingungen als Auwald, der nach § 30 Abs. 2 BNatSchG gesetzlich geschützt ist, zu werten ist. Somit sind die Eingriffe in den alten und wertvollen Baumbestand nach Möglichkeit zu minimieren. Unvermeidbare Eingriffe sind durch Vermeidungs-, CEF- und Kompensationsmaßnahmen zu begleiten, um eine Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt zu vermeiden.



Vermeidungsmaßnahmen Um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tierund Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern werden Vorkehrungen zur Vermeidung vorgesehen:
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



VORENTWURF F) Begründung



-



Gehölzarbeiten und Rodungen haben außerhalb der Brutzeit der Vögel (März bis Mitte August) sowie außerhalb der Wochenstubenzeit von Fledermäusen (April bis August) und Haselmaus (April bis August) stattzufinden; das verfügbare Zeitfenster ist Mitte September bis Ende Oktober. Wenn außerhalb des Zeitraums Rodungen durchgeführt und Höhlungen, Baumspalten und abstehende Rinde an den gefällten Bäumen entdeckt werden, sind diese vorsichtig auf Fledermäuse und Haselmäuse zu kontrollieren; ggf. gefundene Tiere sind umgehend einem Fledermaus-Experten zu übergeben.



-



Baufeldräumung und Planierarbeiten auf dem Lagerplatz, bei denen die Kleingewässer zerstört werden, haben außerhalb der Fortpflanzungszeit der Amphibien (März bis August) und Reptilien (Mai bis August) stattzufinden; das verfügbare Zeitfenster ist September bis Februar.



-



Die Planung ist so durchzuführen, dass insbesondere in den Randbereichen (Waldsaum) möglichst wenig Alt- und Biotopbäume verloren gehen.



-



Streng und besonders geschützte Pflanzenarten sind, sofern deren Vorkommen bekannt sind (z.B. Türkenbund, ggf. Frauenschuh), vor den Gehölzarbeiten und Rodungen von einer fachkundigen Person umzusiedeln.



Kompensationsmaßnahmen Zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes Kompensationsmaßnahmen durchzuführen:



sind



folgende



-



Ersatzpflanzungen für die gerodeten Gehölze mit standortgerechten Gehölzen



-



Der Verlust von Biotopbäumen (Laubbaum mit Stammdurchmesser > 30 cm) ist auszugleichen



Bei Durchführung der Kompensationsmaßnahmen ist eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Tier- und Pflanzenarten nicht zu erwarten.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



2.5



VORENTWURF F) Begründung



Hochwassersituation Das Bebauungsplangebiet grenzt laut Flächennutzungsplan der Marktgemeinde mit seiner Ostgrenze an ein Überschwemmungsgebiet an bzw. wird im südöstlichen Teilbereich geringfügig von diesem überlagert (siehe Abb. 8). Einem Datenabruf beim Informationsdienst für Überschwemmungsgefährdete (IÜG) des LfU Bayern zufolge liegt das Bebauungsplangebiet jedoch in keinem Überschwemmungsgebiet bzw. keiner Hochwassergefahrenfläche. Die nächstgelegene Hochwassergefahrenfläche mit seltener Eintrittswahrscheinlichkeit befindet sich außerhalb (siehe Abb. 4, hellblaue Fläche).



Abb. 4: Auszug aus der Karte Überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern, o.M. (Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2017)



Auf Grundlage der Hochwasserschutzplanung im Jahr 2010 hat das Ing.-Büro Dr. Koch (Kempten/Allgäu) eine ergänzende Untersuchung (2D-Wasserspiegelberechnung) mit Datum vom 29.04.2013 durchgeführt, die die Auswirkungen der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen an der Trettach auf das geplante Baugebiet Karweidach im Detail untersucht. Die ergänzende Untersuchung macht anhand von zwei Szenarien deutlich, dass die Bauflächen von den Ausuferrungen bei einem 100-jährigen Hochwasserabfluss von 153 m³/s nicht betroffen sind.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



3.



PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION



3.1



Darstellung im Flächennutzungsplan



VORENTWURF F) Begründung



Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Oberstdorf ist die zu überplanende Fläche im Wesentlichen als gewerbliche Baufläche im Norden und Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung „Sport & Tennis“ im Süden dargestellt. Die Flächen, die sich im Geltungsbereich im äußeren Norden und Osten (d.h. nördlich und östlich der Gewerblichen Baufläche) befinden, werden als Waldfläche (Auwald) dargestellt. Zwischen der Gewerblichen Baufläche und der Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung „Sport & Tennis“ ist eine geplante Umgehungsstraße dargestellt (der Bau der geplanten Umgehungsstraße ist ein langfristig gesetztes Ziel des Marktes Oberstdorf). Somit ist der Bebauungsplan aus dem wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Oberstdorf entwickelt.



Abb. 5: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Oberstdorf, o.M.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



3.2



VORENTWURF F) Begründung



Rechtsverbindliche Bebauungspläne Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Karweidach“ umfasst vollständig den Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Mineralwasser – Abfüllanlage Karweidach“ und erstreckt sich auf weitere Flächen im Westen. Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“ ersetzt den rechtskräftigen Bebauungsplan „Mineralwasser – Abfüllanlage Karweidach“ vollständig.



Abb. 6: Bebauungsplan, Rechtskräftig o. M.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



VORENTWURF F) Begründung



Abb. 7: Bebauungsplan, o. M.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



4.



VORENTWURF F) Begründung



ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN Der Markt Oberstdorf liegt im Alpengebiet der Region Allgäu (16) und wird als Mittelzentrum eingestuft. Beim Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“ sind für den Markt Oberstdorf in Bezug auf Ortsentwicklung und Landschaftsplanung insbesondere folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) des LEP 2013 und des RP 16 zu beachten:



4.1



Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) -



Die als Mittelzentrum eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Planungsverbände sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird.



-



Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spezifischen räumlichen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Landes beitragen.



-



Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Der demographische Wandel, hohe Infrastrukturkosten, Anforderungen an die Energieeffizienz und der Klimaschutz machen eine nachhaltige Siedlungsentwicklung erforderlich. Diese ist dann gewährleistet, wenn sich der Umfang der Siedlungstätigkeit vorwiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwicklung der gewachsenen Siedlungsstrukturen orientiert. Dabei sind neben ökologischen, ökonomischen und sozialen auch baukulturelle Aspekte zu berücksichtigen.



-



Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.



-



Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen.



-



Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im Naturhaushalt auf Dauer erfüllen kann.



-



Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert, Rückhalteräume an Gewässern freigehalten sowie Siedlungen vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



VORENTWURF F) Begründung



Abb. 8: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) o. M.



Abb. 9: Ausschnitt aus dem Regionalplan der Region Allgäu (RP 16) o. M.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



4.2



5.



VORENTWURF F) Begründung



Regionalplan der Region Allgäu (RP 16) -



Es ist anzustreben, die Region vorrangig als Lebens- und Wirtschaftsraum für die dort lebende Bevölkerung zu erhalten und sie nachhaltig in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und versorgungsmäßigen Eigenständigkeit zu stärken.



-



In der gesamten Region ist – zur Verbesserung der Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung – eine Stärkung der Unternehmen in Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe anzustreben.



-



Ein ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen für Arbeitnehmer aller Qualifizierungsstufen und deren Erhalt sowie die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze ist für die wirtschaftliche Entwicklung der Region von besonderer Bedeutung.



-



Auf die Stärkung der mittelständischen Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung soll hingewirkt werden.



-



Dabei kommt der Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte besondere Bedeutung zu.



-



Flussbegleitende Auwälder insbesondere an Iller und Wertach sollen hinsichtlich ihres Umfanges und ihrer naturnahen Zusammensetzung erhalten und weiterentwickelt werden.



-



Die Auenlebensräume der Bäche und kleineren Flüsse im Alpenvorland […] sollen erhalten und aktiviert werden.



AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN ZIELEN UND GRUNDSÄTZEN DES LEP 2013 BAYERN UND DES RP (16) ALLGÄU Mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf sollen in Karweidach gewerbliche Bauflächen zur Ansiedlung von Betrieben und der Gemeindewerke im Anschluss an den bereits bestehenden Sportpark „in form park“ entstehen. Die Erschließung des Gewerbegebietes soll über eine Verlängerung der Straße „Karweidach“ nach Norden – sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den öffentlichen Personennahverkehr – sichergestellt werden. Darüber hinaus berücksichtigt der Bebauungsplan auch die ringsum angrenzenden Waldstrukturen (Auwald), indem entsprechende Festsetzungen in den Randbereichen die Waldflächen erhalten Zusammenfassend entspricht das geplante Vorhaben den Zielsetzungen des LEP-2013 sowie des Regionalplanes Allgäu (16), wonach das Gewerbe und die Schaffung von Arbeitsplätzen in qualitativer und quantitativer Hinsicht, unter Berücksichtigung der Naturgüter und des Landschaftscharakters/-bildes, weiterentwickelt werden soll.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



6.



VORENTWURF F) Begründung



ZIEL DER PLANUNG Zentrale Ziele der Planung sind eine Verbesserung des Angebotes an Arbeitsplätzen und die Ansiedlung des Gemeindewerkes. Weitere Ziele: -



Freihaltung eines Korridors für die langfristig geplante Umgehungsstraße



-



Ausbildung einer öffentlichen Erschließung für den Öffentlichen-PersonenNahverkehr (Wendeschleife für Bus)



-



Schaffung von Arbeitsplätzen



-



Reduzierung des Flächen- und Ressourcenverbrauches durch einen flächen- und ressourcensparenden Umgang mit Grund und Boden (Bebauung einer untergenutzten Lagerfläche; Nutzung einer bestehenden Straße zur Erschließung des Plangebietes)



-



Nutzung einer untergenutzten Fläche im Anschluss an bereits bestehende Bebauung/Nutzung (Sportpark „in form park“ im Südwesten und Campingplatz „Rubi-Camp“ im Süden) zum Schutz vor Zersiedlung der Landschaft.



Mit der Beseitigung der derzeitig als Lagerfläche genutzten Fläche soll eine städtebauliche Nutzung und Gestaltung des Plangebietes stattfinden.



7.



PLANUNGSKONZEPT



7.1



Städtebauliches Konzept Aufgrund der Lage der Flächen unmittelbar an ein bestehendes Sondergebiet im Süden („InFormPark“) angrenzend sowie an der zukünftig geplanten Umgehungsstraße eignet sich dieser Standort gut für die Ansiedlung von gewerblicher Nutzung. Dabei sieht das städtebauliche Konzept eine Aufteilung des Gebietes in zwei Bauabschnitte vor. Der zweite Bauabschnitt dient als Erweiterungsfläche, die es ermöglicht, nach Bebauung des ersten Bauabschnitts entsprechend dem tatsächlichen Bedarf und der Nachfrage weitere gewerbliche Bauflächen anzubieten. Aus Gründen des Naturschutzes und der Einbindung in die Landschaft wird der Großteil der gewerblichen Nutzung auf der derzeitigen Lagerfläche zugelassen, so dass möglichst wenig in die bestehenden, das Gebiet umgebenden, Gehölzstrukturen (Auwaldflächen) eingegriffen wird.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



7.2



VORENTWURF F) Begründung



Verkehrskonzept Das Plangebiet wird verkehrstechnisch über die öffentliche Erschließungsstraße, die eine Erweiterung der bestehenden Straße „Karweidach“ nach Norden darstellt, erschlossen. Die geplante Erschließungsstraße bildet nach vollständiger Herstellung der Erschließung einen Ring, sodass die Befahrbarkeit auch mit großen LKWs gewährleistet ist. Mit dem Bebauungsplan wird auch der Freihaltungskorridor für die langfristig geplante Umgehungsstraße nachrichtlich dargestellt. Hier ist keine anderweitige Nutzung vorgesehen und somit bleibt bis zur Realisierung der Umgehungsstraße der aktuell bestehende Zustand (Waldfläche) bestehen. Mit Realisierung der Umgehungsstraße, die im Südosten über einen neuen Kreisverkehr an die OA 4 und im Westen an den bestehenden Kreisverkehr (Zubringer zur B 19), angebunden werden soll, verbessert sich die verkehrliche Anbindung insb. an den überörtlichen Verkehr. Damit erübrigt sich die Notwendigkeit der Durchfahrt über das Ortszentrum, sodass eine Entlastung für das Ortszentrum erfolgt, da aufgrund der geplanten Umgehungsstraße auch der durch den benachbarten “in form park“, die benachbarten Campingplätze sowie den Ortsteil Rubi mit seiner touristischen Infrastruktur induzierte Verkehr zukünftig über die geplante Umgehungsstraße geleitet werden kann.



Das durch die Bauleitplanung entstehende zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde von der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH, München in Bezug auf den Neubau eines ehemals geplanten Hotels mit Therme untersucht und liegt im Bericht „Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Karweidach – Neubau eines Hotels mit Therme“ von Mai 2013 (Vorabzug) vor. Die Aussagen sind aufgrund des geänderten Nutzungsprinzips zu überarbeiten. Es ist mit weniger Verkehr durch die zukünftige Nutzung zu rechnen. Wesentliches Ergebnis des Berichtes der Planungsgesellschaft Stadt-LandVerkehr GmbH, München, für ein hohes Verkehrsaufkommen mit Hotelbetrieb: Die Wartezeiten am Knotenpunkt Rubinger Straße (OA4)/Zufahrt Karweidach werden sich zu den verkehrlichen Spitzenstunden nur unwesentlich erhöhen, sodass die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes auch weiterhin – ohne einen Straßenumbau (Linksabbiegespur) – ausreichend gewährleistet bleibt. Insgesamt kann das vorhandene Straßennetz das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die geplanten Bauvorhaben problemlos aufnehmen.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



7.3



VORENTWURF F) Begründung



Grünordnungskonzept Aufgrund dessen, dass das Planungsgebiet von bestehenden Waldflächen – die im Norden und Nordwesten in den ökologisch hochwertigen Auwald der Iller („Grauerlen-Auenwald im Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald; örtlich mit Lavendelweiden-Gebüsch und Buntreitgras-Kiefernwald“) übergehen – umgeben ist und dieser nach Aussage der saP vom 23.07.2013 gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG gesetzlich geschützt ist, werden die verbleibenden bestehenden Waldflächen als zu erhalten festgesetzt. Innerhalb dieser mit „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern“ gekennzeichneten Flächen ist der Baumbestand im Rahmen der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 zu erhalten und zu schützen; ausgefallene und gerodete Gehölze müssen vor der nächsten Vegetationsperiode durch Nachpflanzungen standortgerechter und heimischer Arten ersetzt werden. Anderweitige Nutzungen, wie z.B. die Nutzung als Lagerfläche oder die Errichtung von baulichen Nebenanlagen, Werbeanlagen, Verkehrsanlagen, Stellplätzen etc. sind hier unzulässig, da diese dem bestehenden und auch weiterhin angestrebten Nutzungscharakter dieser Flächen widerstreben. Bezüglich der Rodung von Bäumen sind, wie in der saP vom 23.07.2013 aufgeführt, entsprechende Vermeidungs-, CEF- und Kompensationsmaßnahmen umzusetzen, um eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden bzw. denen vorzubeugen. Mit diesen Festsetzungen wird sichergestellt, dass keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vorliegen und dem Bebauungsplan somit keine schwerwiegenden artenschutzfachlichen Belange entgegenstehen.



8.



FESTSETZUNGEN



8.1



Art der baulichen Nutzung Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist entsprechend der vorgesehenen Bebauung im Sinne des § 8 der BauNVO als Gewerbegebiet festgesetzt. Zur Steuerung der Ansiedlung von Betrieben, die dem gewünschten Entwicklungsziel widersprechen wurden einige Nutzungen ausgeschlossen, für die an dieser Stelle kein Bedarf gesehen wird, bzw. die in der Umgebung an anderer Stelle zu lässig sind.



8.2



Maß der baulichen Nutzung Mit der GRZ von 0,8 soll eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Ausnutzung des Gebietes erreicht werden. Durch die Festsetzung einer GFZ mit 1,4 entstehen bei mehreren Vollgeschossen eher schlanke bis zu 16,5 m hohe Gebäude. Eine Wandhöhe (WH) wurde nicht festgesetzt, sondern nur die Gesamthöhe (GH), die Dachneigung sowie die Anzahl von Vollgeschossen. Damit ergibt sich die
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



VORENTWURF F) Begründung



Wandhöhe je nach Dachform automatisch, was insgesamt für den Bauherrn deutlich mehr Spielraum lässt und auf ein ähnliches Ergebnis kommt.



8.3



Stellplätze Der Markt Oberstdorf regelt die Errichtung von Stellplätzen und Garagen in einer gesonderten Satzung.



8.4



Gebäudegestaltung Zulässig sind ausschließlich Satteldächer und Pultdächer mit einer Dachneigung von 10° bis 25° sowie Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 5°. Bei Flachdächern, also bei Dächern mit einer Dachneigung bis max. 5°, hat eine extensive Begrünung der Dachflächen zu erfolgen, da diese zum einen eine Verbesserung des lokalen Kleinklimas zur Folge haben und zum anderen der Wasserrückhaltung dienen, was sich wiederrum z.B. bei Starkregenereignissen positiv auf das Schutzgut Wasser auswirken kann. Zudem haben extensiv begrünte Dachflächen eine optisch positive Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild und dienen einer Einbindung in die umgebende Landschaft (Aue). Darüber hinaus werden die Belange des Ortsbildes dadurch berücksichtigt, dass weder die Dach- noch die Fassadengestaltung in grellen oder leuchtenden Farben, wie z.B. die RAL-Farben RAL 1026, 2005, 2007, 3024 und 3026, sowie mit dauerhaft reflektierenden Materialien erfolgen darf, da dies verunstaltend wirken kann und sich nicht in das bestehende Orts- und Landschaftsbild integrieren lässt. Aus demselben Grund sind auch Klinkerfassaden, Lichtbänder und Firstverglasungen sowie Dacheinschnitte und Dachaufbauten, mit Ausnahme von untergeordneten technischen Anlagen, nicht zulässig.



8.5



Einfriedungen Falls Einfriedungen vorgesehen werden, dürfen diese eine Höhe von max. 2 m über Oberkante des bestehenden natürlichen Geländes nicht überschreiten. Massive Einfriedungen in Form von Beton- oder Mauerwerksbauten sowie Sockel, die über das natürliche Gelände hinausragen, sind nicht zugelassen, da sie eine Barriere für Kleintiere darstellen; Maschendrahteinfriedungen sind mit Sträuchern zu hinterpflanzen.



9.



IMMISSIONSSCHUTZ In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwiefern schädliche Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz in dem Plangebiet erfüllt wird. Es soll ein Gewerbegebiet festgesetzt werden. Der Bebauungsplan beinhaltet ein Teilstück einer möglichen Umfahrung.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



VORENTWURF F) Begründung



Im Umfeld des Plangebiets befinden sich Tennis- und Sportanlagen, die Kreisstraße OA4, die Eisenbahnlinie Langenwang – Markt Oberstdorf, ein Modellflugplatz und ein Wohngebiet. Die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH wurde mit der Berechnung und Bewertung der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit der Bezeichnung "Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Mineralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf" mit dem Datum 05.09.2013 entnommen werden. Aufgrund der geänderten Planungsziele von einem Sondergebiet für ein Hotel mit Therme zu einem Gewerbegebiet, sind die dort getroffenen Vorschläge für die Festsetzungen nicht mehr verwendbar. Lediglich die Untersuchung des Bestandes kann in Betracht gezogen werden.



10.



ENERGIE Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 BauGB; § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). Um diesen Beitrag leisten zu können, sind bauliche und anlagenbasierte Konzepte möglich, die im Bauleitplan festgesetzt und umgesetzt werden. Durch gemeinsame Nutzung der Versorgung mit Wärme und Strom durch die EVO, können Kosten gespart und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.



11.



VER- UND ENTSORGUNG



11.1



Wasserver- und Abwasserentsorgung Der Anschluss des Bebauungsplangebietes erfolgt über das vor Ort bereits vorhandene Wasser- und Abwassernetz. Die Versorgung mit Trinkwasser und Löschwasser (nur Grundschutz) kann durch den Anschluss an das bestehende Trinkwassernetz des Marktes Oberstdorf sichergestellt werden. Ob der bestehende Schmutzwasserkanal die zusätzlichen Abwassermengen aufnehmen kann und die Kläranlage die zusätzlichen Abwassermengen ausreichend reinigen kann muss noch mit dem Abwasserverband „Obere Iller“ (AOI) abgeklärt werden.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



11.2



VORENTWURF F) Begründung



Niederschlagswasserbehandlung Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die Anforderungen der "Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser" (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) empfohlen. Auf das Arbeitsblatt DWA 138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“). Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versickerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachverständige überprüft werden. Falls eine Einleitung von Niederschlagswasser aus dem geplanten Baugebiet über die Regenwasserkanalisation in den Vorfluter Iller vorgesehen ist, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Planunterlagen sind so rechtzeitig vor Erschließungsbeginn vorzulegen, dass vor Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgeführt werden kann.



11.3



Strom-, Gas- und Telekommunikationsversorgung Die Stromversorgung kann über das vorhandene Leitungsnetz Energieversorgers für das gesamte Plangebiet sichergestellt werden.



des



Die Lage einer erforderlichen Trasse mit Versorgungs- und Informationsleitungen hängt vom Lastschwerpunkt und den technischen Vorgaben des Energieversorgers ab. Abhängig vom Leistungsbedarf der zukünftigen Nutzung ist ggf. die Errichtung einer oder mehrerer Transformatorenstationen notwendig. Derzeit sind keine Freileitungen im Planungsgebiet vorhanden. Die Führung aller überörtlichen und örtlichen Versorgungsleitungen soll im Bereich des Gebietes ausschließlich durch Erdkabel erfolgen.



11.4



Abfallentsorgung Die Müllentsorgung erfolgt über die neue Erschließungsstraße, die eine Erweiterung der bestehenden Straße „Karweidach“ nach Norden darstellt.
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MARKT OBERSTDORF Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karweidach“



11.5



VORENTWURF F) Begründung



Flächenstatistik Geltungsbereich



59.454 m²



Gewerbegebiet BA 1



22.994 m²



BA 2



12.688 m²



Öffentliche Verkehrsflächen Waldfläche / Grünfläche inkl. Umgehungsstraße



12.



7.738 m² 16.020 m²



UMWELTBERICHT Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Die Regelung über die frühzeitige Behördenbeteiligung in § 4 Abs. 1 BauGB steht in engem Zusammenhang mit der Umweltprüfung. Der Zweck der frühzeitigen Behördenbeteiligung liegt insbesondere darin, der Gemeinde die notwendigen Informationen zur Festlegung des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung zu verschaffen. Damit unterstützt dieser Verfahrensschritt die Gemeinde bei der Festlegung, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange des Umweltschutzes für die Abwägung erforderlich ist (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB).
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06.12.2017 - MARKT. OBERSTDORF. Landkreis Oberallgäu. BEBAUUNGSPLAN ..... wurde von der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH, München in. Bezug auf den Neubau eines ehemals ... Verkehr GmbH, München, für ein hohes Verkehrsaufkommen mit Hotelb
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Die Planzeichnung hat nur im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Textteils GÃ¼ltigkeit. Der Bebauungsplan besteht aus: A) Planzeichnung Bebauungsplan im M 1 : 1.000 in der Fassung vom 14.07.2017. B1) Festsetzungen durch Planzeichen. B2) Hinweise u
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06.12.2017 - Landkreis OberallgÃ¤u. BEBAUUNGSPLAN. â€žGewerbegebiet ... des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes. Im Norden des Hauptortes Oberstdorf ist die Ansiedlung von gewerblichen ... des Hintersteiner Tales im Landkreis OberallgÃ¤uâ€œ
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Markt Oberstdorf 

STATISTIK kommunal 2005. 1 von 12. 09 780 133 Markt Oberstdorf. 1. BevÃ¶lkerungsentwicklung seit 1840. Anzahl. %. 01.12.1840. 2 827. 248,7. 12. 1995.
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Markt Oberstdorf 

Der Fre staat Bayern fdrderi m t der Richtlinie zur FÃ¶rderung des Aufbaus von ... m. Gemeindegebiet hat die Gemelnde d e Versorgung mlt Breitbanddiensten im ...
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Markt Oberstdorf 

erstellt am 18.09.2013 / 11:12 auf Basis des vorlÃ¤ufigen Ergebnisses. Stimmkreis Lindau, Sonthofen. Landkreis OberallgÃ¤u. Markt Oberstdorf. AusgezÃ¤hlt sind ...
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Markt Oberstdorf 

Markt Oberstdorf. Markterkundungsverfahren im Rahmen der Richtlinie zur FÃ¶rderung des Aufbaus von. Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR).
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Erststimmen Markt Oberstdorf 

Rotter. Dr. Herz. Hilbert. Leiner. Thomae. Dr. Kirchmann. Frommelt. WeiÃŸ. Fichtl. Pretscher. Maucher. Basis: 16 von 16 Stimmbezirken. Wahlbeteiligung: 64,80%.
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Markt Oberstdorf Auswahlverfahren 

05.06.2018 - einsehbar: http://tramino.s3.amazonaws.com/s/markt-oberstdorf/866733/karte- ... 3 Ãœbertragungsraten in mindestens doppeltem Umfang4 der ...
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Der Markt Oberstdorf - AWS 

sucht zum nÃ¤chstmÃ¶glichen Zeitpunkt pÃ¤dagogische FachkrÃ¤fte in Voll- oder Teilzeit fÃ¼r die Kleinkindgruppe (Kleinkinder ab 6 Monaten), den Kindergartenbereich (3-6 Jahre) und fÃ¼r die SchÃ¼lerbetreuung (GrundschÃ¼ler der Klassen 1-4). Das sind I
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Satzung Markt Oberstdorf 

mindestens 50 Tage im Kalenderjahr vermietet wurde (sog. mischgenutzte Zweitwohnung). 7). Satzungsbestimmungen geÃ¤ndert am 18.05.2006, am.
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